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EINFÜHRUNG in das INTERNATSLEBEN 
 

Unser  Mädchen- und Burscheninternat sind ergänzende Ausbildungsstätten der VILLA 

BLANKA. 

 

 

Der Schulleiter, Herr  Mag. Dr. Peter Kreinig, 

die Internatsleiterin,  Frau Mag. Andrea Auer-Yılmaz, 

und das Erzieherkollegium übernehmen im Internat den 

Aufgabenbereich der Eltern! 

 

 

Unsere Schülerinnen und Schüler werden unseren Ausbildungszielen entsprechend auch im 

Internatsleben zu Ordnung, Sauberkeit, Pünktlichkeit und Höflichkeit, wie auch zur Einhaltung von 

Regeln angehalten (Internatszeugnis im Halbjahr und zu Schulschluss). 

 

Je nach Alter und Schulstufe der SchülerInnen gibt es verschiedene Privilegien, welche nur mit 

Einverständnis der Eltern und der Internatsleitung vergeben werden (halboffenes bzw. offenes 

Internat). Eine Ausnahme bildet hierbei nur die Regelung für SchülerInnen der zweiten Klassen, 

welche bei Schulbeginn im Normalfall automatisch vergeben wird. 

 

Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten ihre Hausübungen im eigenen Zimmer bzw. in dafür 

vorgesehenen Studierräumen oder in Klassenzimmern unter Aufsicht. Verschiedene Studierräume 

stehen Mädchen und Burschen auch außerhalb der geregelten Studierzeiten zur Verfügung. 

Zusätzlich werden Förderunterrichte angeboten, die selbstverständlich auch den externen Schülern 

zur Verfügung stehen (siehe Aushang). Für leistungsschwache Schüler und Schülerinnen der 1. 

und 2. Klassen ist die Teilnahme verpflichtend. 

 

Es ist uns ein Anliegen, das Rauchen auf ein Minimum zu begrenzen. Das Rauchen ist nur in den 

dafür geschaffenen Raucherzonen im Freien gestattet; in allen Gebäuden der Villa Blanka besteht 

absolutes Rauchverbot. Für die ersten Klassen besteht ein generelles Rauchverbot. SchülerInnen 

der zweiten Klassen dürfen ab vollendetem 16. Lebensjahr rauchen. 
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ANREISETAGE / SONNTAG 
 

17:00  Die Internate sind geöffnet. 
17:00 – 19:45    Anreise – Anmelden bei den ErzieherInnen. 
   Ausnahmen bezüglich der Anreisezeit gibt es nur für SchülerInnen, die 

aus verkehrstechnischen Gründen später anreisen müssen. Diese 
müssen das Studium am nächstmöglichen Tag ab 18:00 Uhr 
nachholen (=Ersatzstudium). Die Anreisezeit gilt auch für 
SchülerInnen des halboffenen Internats! Diese können das Internat 
im Anschluss nochmals verlassen. 

20:00 – 21:00 Vorbereitung auf die Schulwoche, Studium 
21:30  Aufenthalt in den Zimmern: Abendtoilette, Mülltrennung, 

Zimmerkontrolle durch die ErzieherInnen; 
22:00  NACHTRUHE für alle 1. Klassen und 2. Klassen 
22:30  Anwesenheitspflicht für alle SchülerInnen des halboffenen Internats 
23:00  NACHTRUHE für das halboffene Internat 
 

TAGESABLAUF - MONTAG bis FREITAG 
  

06:30  Wecken (NICHT halboffenes / offenes Internat!) durch ErzieherIn 
06:45  Beginn des Frühdienstes (siehe Aushang) 
07:00   Gemeinsames Frühstück für alle 1. Klassen und 2. Klassen 

verpflichtend, spätestens 07.10 Uhr!  
   Anwesenheit des halboffenen/offenen Internates erwünscht! 
07:30 – 7:45 Herstellen der Zimmerordnung, Kontrolle durch Erzieher 
07:50  Alle Schüler müssen das Internat verlassen haben.  
08:00  Unterricht laut Stundenplan 
11:50 – 13:30 Mittagszeit laut Stundenplan, anschließend Unterricht laut 

Stundenplan. 
16:45  Beginn des Abenddienstes (siehe Aushang) – Servierkleidung! 
17:20 – 17:45 Abendessen, für 1. und 2. Klassen verpflichtend! 
18:00 – 18:45 ACHTUNG: ERSATZSTUDIUM lt. Aushang für Spätanreisende 
18:30  Anwesenheit im Internat, Vorbereitung auf das Studium 
18:45 –  20:15 Studium für alle SchülerInnen (ausgenommen halboffenes und offenes 

Internat ohne Studium!), d.h. kein Lärm, kein Radio, keine 
Telefongespräche, kein MP3-Player etc. – siehe Studienordnung)! 

20:20  Abendjause, Freizeit 
   Das Verlassen des Schulgeländes, d.h. auch der Aufenthalt im Park, ist 

strengstens untersagt!  
21:15  Das Internat wird geschlossen. Schülerinnen und Schüler der 1. und 

2. Klassen haben sich im Internat aufzuhalten. 
21:30  Aufenthalt in den Zimmern, Abendtoilette, Mülltrennung, 

Zimmerkontrolle durch die ErzieherInnen 
22:00  NACHTRUHE für alle 1. Klassen und 2. Klassen 
22:30  Anwesenheitspflicht für alle SchülerInnen des halboffenen Internats 
23:00  NACHTRUHE für das halboffene Internat 
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ALLGEMEINE INTERNATSREGELN von A bis Z 
 

Abenddienste  siehe Aushang; in Küche und Service, gestellt von 

InternatsschülerInnen. Sollte jemand verhindert sein, so hat er 

selbständig und rechtzeitig für Ersatz zu sorgen. Servierkleidung! 

Abendessen 17:20 bis 17:45 Uhr – Anwesenheitspflicht 1./2. Klasse! 

Abendjause wird nach dem Studium ausgegeben. 

Abreise im Zimmer: Licht aus, Fenster zu, Müllkübel leer, aufgeräumt; 

Abmeldung im Erzieherbüro! 

Alkohol Aufbewahrung oder Konsum im Internat ist strikt verboten und führt 

zum Ausschluss aus dem Internat. Die Eltern werden bei Verstößen 

sofort verständigt. 

Anreise an Schultagen Eltern bzw. Erziehungsberechtigte haben das Internat über eine 

verspätete Anreise bzw. vorzeitige Abreise schriftlich (Fax) oder 

telefonisch rechtzeitig in Kenntnis zu setzen! 

  Burscheninternat: 0512 292413/32 – Fax 34 

  Mädcheninternat: 0512 292413/51 – Fax 56 

Aufenthalt im Internat  ist von 08.00 bis 12.00 Uhr strengstens untersagt. 

Die Schülerinnen und Schüler haben alles für den Unterricht 

mitzunehmen (auch Turnbekleidung!) – Während dieser Zeit erfolgt 

die Reinigung der Zimmer durch die Logisgruppe. 

Aufenthalt im Freien ist im Hof bzw. bei Schönwetter auf den Dachterrassen möglich. Der 

Park ist kein Schulgelände! 

Aufenthalt im Restaurant ist Schülerinnen und Schülern der 1. und 2. Klasse nur mit den Eltern 

bzw. Erziehungsberechtigten gestattet. 

  Schülerinnen und Schülern ab der 3. Klasse, sowie des 

Aufbaulehrganges haben freien Zugang, jedoch eine besondere 

Verpflichtung bezüglich Verhaltens (Alkoholkonsums, Kleidung,…). 

Ein Besuchsverbot kann jederzeit von den Servicemitarbeitern bzw. 

dem Internatskollegium ausgesprochen werden! 

Arztbesuch verpflichtend sobald Unterrichtsstunden versäumt werden. Meldung 

beim Erzieher; e-card nicht vergessen!  

Ärzte Dr. Busch-Raffl, Kaiser Franz-Josefstraße 10 (Saggen) 

  Dr. Böser, Schulgasse 1 (Hötting) 
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Ausgangsregelung 1. Klassen: Einmal zwei Stunden Nachmittagsausgang pro Woche, 

frei wählbar; späteste Rückkehr: 17.00 Uhr 

2. Klassen: Ausgang nach Unterrichtsschluss bis 17.00 Uhr, 

Mittwoch Abendausgang bis 21:30 Uhr (Studium 16:00-17:20 Uhr) 

 Für SchülerInnen ab der 3. Klasse bzw. für ältere SchülerInnen gibt 

es Sondervereinbarungen, welche in Absprache der Eltern mit dem 

Internatskollegium getroffen werden können. 

 Verlässt ein/e SchülerIn unerlaubt oder ohne Abmeldung das 

Internatsgelände, tritt automatisch die Aufsichtspflicht der 

Erziehungsberechtigten in Kraft. 

Aussteigen führt zum Internatsausschluss! 

Beurteilung Internatszeugnis nach dem 1. Semester und dem 2. Semester; nur 

gültig mit Unterschrift der Eltern 

Besuche im Internat erfordern eine Anmeldung beim Erzieher, dies gilt 

auch für Externe und für alle, die nicht im Gebäude wohnen. 

Achtung: auch interne SchülerInnen, die das andere Internat 

besuchen, müssen sich anmelden! 

Bettwäsche Jeder Schüler und jede Schülerin hat die eigene Bettwäsche (14-

tägiger Wechsel) und eigene Handtücher mitzubringen.  

Bilder/Poster ausschließlich auf den Kork-/Pinnwänden des Zimmers anbringen 

Computer Laptops oder Notebooks dürfen von 1. Klassen und 2. Klassen nur 

bis 21:30 verwendet werden. Bei Nichtbeachtung wird der Laptop – 

bei Wiederholung auch längerfristig – abgenommen. 

Eigentumsdelikte werden angezeigt (  Internatsausschluss!). Verlust von 

Wertgegenständen bitte in den ErzieherInnenbüros melden! 

Elektrogeräte Das Mitnehmen und Verwenden von Wasserkochern, Heizstrahlern, 

Toastern, etc. ist in allen Internaten strengstens untersagt! 

Erkrankungen bei ErzieherInnen und im Sekretariat zu melden, Arztbesuch ist 

verpflichtend! Bei schweren Erkrankungen werden Arzt und die 

Eltern benachrichtigt. 

Erste Hilfe Erste-Hilfe-Kasten ist im Erzieherzimmer vorhanden. 

Essen für Kranke veranlassen ErzieherInnen bzw. Zimmerkollegen 

Externes Schlafen ist prinzipiell nicht gestattet! (Ausnahme: Absprache zwischen Eltern 

und ErzieherInnen bzw. der Internatsleitung mit schriftlicher 
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Bestätigung (Fax, Brief der Eltern). Die Eltern werden ersucht, nur 

in begründeten Ausnahmefällen darum anzusuchen. 

Frühdienste  siehe Aushang; in Küche und Service, gestellt von Internats-

schülerInnen. Sollte jemand verhindert sein, so hat er selbständig 

und rechtzeitig für Ersatz zu sorgen! Der Frühdienst Küche hat am 

Abend Servicedienst (Servierkleidung)! 

Geld bzw. Wertgegenstände im Kasten versperrt verwahren oder im 

Erzieherzimmer abgeben. 

Getränke/Speisen dürfen nicht in Turn- und Studiersaal mitgenommen werden! 

Haftung Der/die SchülerIn und seine/ihre gesetzliche Vertretung nehmen zur 

Kenntnis, dass der Schulerhalter bzw. Schule und Internat keine 

Haftung für eingebrachte Sachen (persönliche Gegenstände, Laptops, 

etc.) übernehmen. 

Haustiere wie klein auch immer, im Internat nicht zugelassen. 

Handy Während des Studiums und nach der Nachtruhe ist die Benutzung 

des Handys nicht erlaubt; bei Nichtbeachtung wird das Handy 

abgenommen – bei Wiederholung auch längerfristig. 

Internet Mädcheninternat 3. Stock und Burscheninternat 4. Stock: 

Internetzugang für Laptop (LAN-Kabel); DV-Saal 4: Montag bis 

Donnerstag ab Unterrichtsschluss bis 18.30 Uhr für alle zugänglich. 

Internatsöffnungszeiten Die Internate sind prinzipiell von Sonntag 17:00 Uhr bis Freitag 

16:00 Uhr geöffnet, Ausnahmen bilden Ferien, Feiertage, schulfreie 

Tage, schulautonome Tage. Von Freitag 16.00 Uhr bis Sonntag 

17.00 Uhr sind alle Internate geschlossen. Alle SchülerInnen, die am 

Wochenende im Internat bleiben müssen, müssen sich ausnahmslos 

bis Mittwoch 18:00 Uhr im Erzieherbüro dafür anmelden. Mögliche 

Gründe: Einsatz im Restaurant, Entfernung zum Wohnort 

Kleidung Bekleidungsvorschriften sind einzuhalten! 

Mitfahrgelegenheit Das Internat übernimmt keine Haftung, wenn SchülerInnen in 

Privatkraftfahrzeugen oder auf Motorkrafträdern mitgenommen 

werden. 

Multimedia (Internet)  Der Multimediasaal darf von Schülern und Schülerinnen von Montag 

bis Donnerstag bis 18.30 Uhr benutzt werden. 

Mülltrennung vorbildliche Trennung gemäß Verordnung ist verpflichtend 
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Musikanlagen auf Zimmerlautstärke beschränken (Abnahme bei Nichtbeachtung, 

bei Wiederholung längerfristiges Einbehalten). 

Ordnungsdienste laut Plan – Sollte jemand zu einem der Termine nicht in der Lage 

sein seinen Dienst zu verrichten, so hat er selbständig und 

rechtzeitig für Ersatz zu sorgen! 

Schäden  Bei der Zimmerübernahme zu Schulbeginn sind allfällige Mängel 

oder Schäden der Erzieherin bzw. dem Erzieher zu melden. Alle von 

den Schülern/Schülerinnen während des Schuljahres verursachten 

Schäden werden diesen in Rechnung gestellt. 

Speisen Verzehr nur im Speisesaal! Da alle InternatsschülerInnen 

Vollpension haben, ist im Internat bzw. im gesamten Schulbereich 

der Verzehr von Speisen (wie Pizza, Bosna, Hamburger, usw.) nicht 

gestattet – ausgenommen Nachtjause. Das Mitnehmen von Speisen 

oder Getränken aus dem Speisesaal ist nicht gestattet. 

Telefonnummern: Burscheninernat: 0512 292413/32 – Fax 34 

  Mädcheninternat: 0512 292413/51 – Fax 56 

Tischfußball Ein Tischfußballtisch befindet sich im Burscheninternat, Bälle 

können bei den Erziehern ausgeliehen werden. 

Tischtennis Tische und Netze sind vorhanden, Schläger und Bälle sind selbst 

mitzubringen. 

Turnsaal Abends während der Freizeit nur im Beisein einer Aufsichtsperson 

geöffnet, verpflichtendes Tragen von Turnschuhen (weiße Sohlen). 

Keine Straßenschuhe, kein Essen, keine Getränke, kein Kaugummi! 

Wertgegenstände im Kasten versperren bzw. bei den ErzieherInnen hinterlegen. 

Wochenenddienst Einsatz im  Restaurant oder Küche. Übernachtungen im Internat sind 

nur nach Anmeldung bis Mittwoch, 18.00 Uhr möglich (siehe 

Internatsöffnungszeiten).   

Zimmerschlüssel (Spind) gegen Kaution (€ 40.-) – wird bei Auszug aus dem Internat 

ausbezahlt 

Zimmerschlüsselverlust sofort ErzieherInnen mitteilen  

Zimmerkontrollen sind jederzeit und unangekündigt vor allem bei begründetem 

Verdacht im Beisein oder ohne Beisein der SchülerInnen durch die 

ErzieherInnen, die Internatsleitung oder die Direktion möglich und 

umfassen auch sämtliche Ablagemöglichkeiten, Schränke, Regale, 

Koffer, etc. im Zimmer.  
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WWIICCHHTTIIGG  !!  
 

Wer sich nicht an die Internatsordnung hält, hat laut 

Erzieherbeschluss mit folgenden Maßnahmen zu rechnen: 
 

• Zusätzlicher Dienst im Internat in der Freizeit 

• Einschränkungen der Ausgangszeiten 

• Verweise durch die Internatsleitung  

 (Androhung des Ausschlusses aus dem Internat) 

• Ausschluss aus dem Internat 

 

Der erste Verweis wird den Eltern oder Erziehungsberechtigten schriftlich oder 

mündlich mitgeteilt. Mit dem zweiten Verweis erfolgt der in der Regel sofortige 

Ausschluss aus dem Internat. Eine Bindung an die obige Reihenfolge besteht nicht. 

Eine Maßnahme kann wiederholt getroffen werden. 

 

Diese Internatsordnung soll das Zusammenleben in der Internatsgemeinschaft 

ermöglichen und fördern. Besonderes Augenmerk legen wir auf gutes Benehmen, 

die äußere Erscheinung, Ordnung und Takt, um alle SchülerInnen auf eine 

Berufslaufbahn im Tourismus vorzubereiten. Eltern und Erziehungsberechtigte 

können sich jederzeit an das Internatskollegium wenden. 


